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zur_Bebauungsplan-Änderung_"DEGUSSA-Waldsiedlung"_in_Großauheim 

Die Firma DEGUSSA in Frankfurt/M hat beantragt, eine weitere Änderung 

des rechtskräftigen Bebauungsplanes für die "DEGUSSA-Waldsiedlung", 

die begrenzt wird im Norden von der Neuwirtshäuser Straße, im Osten 

und Süden vom Stadtwald und im Westen von· der Vosswaldestraße, insoweit 

vorzunehmen, als 

a) zwo.schen Greifenhagen-/Fürstenberg-/Vosswaldestraße anstelle der 

im bisherigen Bebauungsplan vorgesehenen 6 viergeschossigen Wohn

blocks= 4 sechsgeschossige und 2 achtgeschossige Punkthäuser, sowie 

2 Stufenhäuser von 2 bis 5 Geschossen geplant und 

b) anstel-le der an der hinteren Wildaustraße durch die 1966 erfolgte 

zweite Planänderuhg vorgesehenen 6 Zeilen zweigeschossiger Reihen

häuser= 9 Bauplätze für zweigeschossige Einfamilien-Wohnhäuser 

ausgewiesen werd-en„ 

Aufgrund der Änderung zu a) soll die inzwischen als eintönig empfundene 

Bebauungsabsicht durch eine aufgelockertere Bauweise ersetzt werden, 

wie dies durch die Punkt- und Stufenhäuser mit einer großzügigen Park

und Spielplatzanlage .erwartet wird, während durch die Änderung zu b) 

den Bauland--Nachfragen der DEGUSSA-Angestellten für weitere Einfamilien

Wohnhäuser Rechnung getragen werden soll. 

Auf die Eintragung der Baukörperstellung wurde verzichtet. 

Irgendwelche bodenordnende oder Erschließungsmaßnahmen durch die Stadt 

sind nicht erforderlich. Das im Besitz der DEGUSSA befindliche Gebiet 

ist zu etwa 2/3 bereits bebaut und verkehre- sowie versorgungsmäßig 

voll erschlossen. 

Da der z.zt. noch rechtskräftige Bebauungsplan schon durch die voraus

gegangenen Änderungen nicht mehr die nötige Übersicht aufweist, soll 

gemäß Stadtverordnetenbeschluß vom 16.10.1970 auf der Grundlage des 

von der INDUSTRIA in Frankfurt/M erstellten Entwurfs ein neuer Bebau

ungsplan erstellt werden, der neben den bisherigen auch die erneut be

antragten Änderungen enthält. 

Der Entwurf, der sich im wesentlichen im Rahmen des bisherigen Bebau

ungsplanes hält, ist nach dem Bundesbaugesetz und der Baunutzungs

verordnung erstellt. Die Zeichensetzung erfolgte nach der Planzeiche'"

verordnung. 
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Die Breite von Zwerchhäusern wird auf das zulässige Gesamtmaß del' 
Gaupenbreite angerechnet. 

Diese Satzungsänderungen treten am Tage nach ihrer öffentlichen Be
kanntmachung in Kraft. 
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B-Pläne Nr. 714.I. 721 b und 725 
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